
 
Schwimmbadordnung 

 
1. Die Nutzung des Schwimmbades ist nur Mitgliedern mit Verträgen in Kategorien 

1 und 1+ (bzw. mit Zuzahlung) gestattet. Der Transponder ist während Ihres 
Schwimmbadaufenthaltes zu tragen. 

2. Personen mit ansteckenden Krankheiten, Drogenkonsumenten sowie 
alkoholisierten Personen, ist der Zutritt nicht gestattet. 

3. Kinder unter 13 Jahren müssen in Begleitung Erwachsener sein. Die Benutzung 
der Toilettenanlagen ist Kleinkindern nur in Begleitung Erwachsener gestattet. 
Eltern haften für ihre Kinder! 

4. Das Benutzen von Handy, Foto- und Videokamera ist im Bereich der Bank vor 
dem Zutritt zur Schwimmhalle und im Schwimmbad untersagt. 

5. Ebenso ist der Bereich der Bank vor der Schwimmhalle kein Wartebereich! Wir 
bitten Sie im Foyer zu warten. 

6. Das Umziehen ist nur in den Umkleideräumen zulässig. 
7. Das Betreten des Schwimmbades ist nur in Badebekleidung, mit Badehandtuch 

und Badeschuhen gestattet. 
8. Das Schwimmen ist nur in Badebekleidung zulässig. 
9. Vor dem Schwimmen sind die Duschen zu benutzen. Dies gilt für alle Nutzer des 

Bades! 
10. Die Nutzung des Schwimmbades und seines Equipments, erfolgt auf eigene 

Verantwortung. Alle Geräte werden wieder an ihren Platz zurückgebracht! 
11. Für selbstverschuldete Personen- und Sachschäden haftet der Verein nicht. 
12. Für Geld, Wertgegenstände und Kleidung haftet der Verein nicht. 
13. Das Schwimmen ohne Aufsichtspersonal ist strengstens untersagt! 
14. Die Nutzung der Startblöcke und des Sprungbrettes ist nur nach Absprache mit 

dem Aufsichtspersonal erlaubt. 
15. Die Räume im Schwimmbad dürfen nur in Begleitung von Aufsichtspersonal 

betreten werden. Der Sanitätsraum ist keine Umkleide und kein Ablagebereich. 
Zutritt nur im 1. Hilfe Fall! 

16. Das Betreten der Empore ist untersagt. 
17. Den Anweisungen des SRH-Teams ist Folge zu leisten. 
18. Bei Verstoß gegen die Schwimmbadordnung, können Badegäste des 

Schwimmbades verwiesen werden. 
19. Nichtschwimmer dürfen das Bad nur während der Schwimmkurszeiten betreten, 

oder wenn sie Begleitung eines Elternteils sind! 
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